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Alle neuen Anforderungen für das Controlling
Das BilMoG erfordert neue Planungs- und Bewertungsansätze bei wichtigen, 
teilweise neuen Bilanzpositionen sowie Veränderungen bei der Bilanzpolitik 
und Jahresabschlussanalyse. Das Buch erläutert dem Controller alle Fakten 
und neuen Anforderungen zu

>  Aktivierung von selbstgeschaffenen immateriellen Wirtschaftsgütern,

> Bilanzierung von Finanzinstrumenten,

> Bilanzierung von latenten Steuern,

> Ermittlung von Herstellungskosten,

> Auswirkungen auf die Konzernrechnungslegung,

> Auswirkungen auf die Jahresabschlussanalyse.

Die inhaltliche Verantwortung für diesen Band haben:

Prof. Dr. Andreas Klein – Professor für Controlling & International Accounting 
an der SRH Hochschule Heidelberg

Andreas Krimpmann – Certifi ed Public Accountant, Inhaber der Unternehmens-
beratung Krimpmann MBA • CPA und Leiter Facharbeitskreis „Controlling und IFRS“ 
im Internationalen Controller Verein

Facharbeitskreis „Controlling und IFRS“ des Internationalen Controller Vereins (ICV). 
Der IFRS-Facharbeitskreis wurde im August 2004 gegründet und befasst sich mit den 
praktischen Herausforderungen, Chancen und Schwierigkeiten, die sich aus der Inter-
nationalen Rechnungslegung für Controller ergeben. Aus ihren Erfahrungen mit den 
IFRS heraus stellen die Mitglieder die Konsequenzen durch das BilMoG dar.
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Controller-spezifische Auswirkungen des
BilMoG im �berblick

n Mit dem BilMoG entfernt sich das HGB von der Steuerbilanz und
n�hert sich den IFRS an. Damit ver�ndert sich auch der bilanz-
politische Instrumentenkasten.

n Die Umstellung im neuen deutschen Bilanzrecht ist sowohl f�r die
t�gliche Controller-Arbeit als auch f�r die konzeptionelle Weiter-
entwicklung von Controlling-Systemen und Steuerungsinstrumenten
von hoher Relevanz. Damit ver�ndert sich auch das Zusammenspiel
von Bilanzern und Controllern.

n Der Beitrag gibt einen �berblick �ber die Controller-relevanten
�nderungen und zeigt, welchen neuen oder ge�nderten Aufgaben sich
die Controller stellen m�ssen.
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1 Ver�nderungen im Rechnungswesengef�ge
1.1 Verh�ltnis von Handels- und Steuerbilanz

1.1.1 Konzentration auf mittlere und große Unternehmen
Kleinstunternehmen werden durch § 241 a HGB von der handelsrecht-
lichen Buchf�hrungspflicht befreit mit Folgewirkungen f�r die Daten-
grundlagen eines Controllings. Diese bleiben im Folgenden außer
Betracht, weil Controller-Stellen in den betroffenen Unternehmen
�ußerst selten sind.1

Achtung: HGB-Zitation bezieht sich auf BilMoG-Fassung
Hinweise auf HGB-Paragrafen wie § 241 a HGB beziehen sich immer auf die
neue BilMoG-Fassung. Bez�ge auf �ltere Fassungen werden mit HGB a. F. (alte
Fassung) gekennzeichnet.

Kleinere Mittelst�ndler praktizieren eine Einheitsbilanz. Sie erstellen eine
Steuerbilanz, die als Handelsbilanz deklariert wird. Mit steigender
Unternehmensgrçße werden zwei Bilanzen erstellt, wobei die Unter-
schiede mit steigender Unternehmensgrçße zunehmen. Große Unter-
nehmen orientieren die Aus�bung ihrer handelsrechtlichen Wahlrechte
tendenziell seltener an dem Ziel einer weitgehenden �bereinstimmung
von Handels- und Steuerbilanz.

1.1.2 Auseinanderdriften von Handels- und Steuerbilanz
Tabelle 1 gibt einen �berblick �ber ausgew�hlte Neuregelungen zum
Einzelabschluss, die das Verh�ltnis von Handels- und Steuerbilanz sowie
IFRS-Abschluss betreffen. Dabei steht ein „+“ („–“) f�r eine Ann�herung
(Auseinanderdriften). Mit „0“ wird gekennzeichnet, wenn das Verh�ltnis
unver�ndert bleibt.

�nderungen durch das BilMoG Steuer-
bilanz

IFRS-
Abschluss

Rechtsformunabh�ngige Normen

Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit ] +

Bilanzierung von Leasingverh�ltnissen auf Basis
einer wirtschaftlichen Zurechnung

0/] 0/+

Neuregelung der latenten Steuern ] +

Aktivierungspflicht beim Gesch�fts- oder
Firmenwert (GoF)

0/] +
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�nderungen durch das BilMoG Steuer-
bilanz

IFRS-
Abschluss

Aktivierungsverbot von als Aufwand
verrechneten Zçllen und Verbrauchssteuern

] +

Aktivierungswahlrecht f�r selbst geschaffene
immaterielle Vermçgensgegenst�nde des
Anlagevermçgens

] +

Wegfall von Aufwandsr�ckstellungen + +

Wegfall von Abschreibungen auf den in naher
Zukunft erwarteten niedrigeren Wert

+ +

Unzul�ssigkeit des Hifo-Verbrauchsfolge-
verfahrens und anderer preisbestimmter
Verbrauchsfolgeverfahren

+ +

Anhebung der Herstellungskostenuntergrenze + +

Ber�cksichtigung des Erf�llungsbetrags bei
R�ckstellungen

] +

Abzinsungsgebot bei langfristigen R�ckstellungen + +

Neuregelung von Pensionsr�ckstellungen und
Planvermçgen

] +

W�hrungsumrechnung ] +

Rechtsformabh�ngige Normen

Beschr�nkung des gemilderten Niederstwert-
prinzips auf Vermçgensgegenst�nde des Finanz-
anlagevermçgens

+ +

Verbot der Abschreibungen nach vern�nftiger
kaufm�nnischer Beurteilung

+ +

Verbot des Zuschreibungswahlrechts + +

Verbot der Bilanzierungshilfe f�r Ingang-
setzungs- und Erweiterungsaufwendungen

+ +

Tab. 1: Ausgew�hlte Konvergenzen und Divergenzen im Verh�ltnis von
Handels- und Steuerbilanz sowie Handelsbilanz und IFRS-Abschluss

Gewichtet man die Neuregelungen, so zeigt sich, dass die Konvergenzen
die Divergenzen nicht neutralisieren kçnnen. Insbesondere der Wegfall
der umgekehrten Maßgeblichkeit, d. h. die k�nftige Unzul�ssigkeit rein
steuerrechtlicher Wahlrechte in der Handelsbilanz, illustriert das Ende
der Einheitsbilanz. Nach herrschender Auffassung werden Handels- und
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Steuerbilanzpolitik k�nftig entkoppelt.2 Hierdurch entsteht in der
Handelsbilanz ein Freiraum f�r eine st�rker betriebswirtschaftliche
Ausrichtung. Sie kann informativer und steuerungsrelevanter ausgestal-
tet werden. Dadurch gewinnt allerdings die konzeptionelle Neuregelung
der latenten Steuern an Gewicht.

1.2 Konvergenz von Handelsbilanz und IFRS-Abschluss

Aus den Tabellen 1 und 2 ist bereits ohne Gewichtung ersichtlich, dass
sich die handelsrechtlichen Normen zum Einzelabschluss und zum
Konzernabschluss an die IFRS ann�hern. Folgewirkungen ergeben sich
hieraus zun�chst f�r den Rechnungslegungsprozess. Da die rechtsform-
spezifischen Bewertungsbesonderheiten im neuen Bilanzrecht an Bedeu-
tung verlieren, nehmen die Anpassungsmaßnahmen ab, die erforderlich
sind, um die einzelgesellschaftliche Bilanz (sog. Handelsbilanz I bzw. HB
I) und die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) an den Bilanzierungs-
und Bewertungsrahmen des Mutterunternehmens anzupassen. Mit
anderen Worten wird die Erstellung der HB II sowie der zugehçrigen
GuV, auf deren Grundlage ein Tochterunternehmen in den Konzern-
abschluss des Mutterunternehmens einbezogen wird, vereinfacht. Dies
gilt analog f�r die Einbeziehung von Gemeinschafts- und assoziierten
Unternehmen.

�nderungen durch das BilMoG IFRS-Abschluss

Konsolidierung von Zweckgesellschaften +

Wegfall der Buchwertmethode bei der Kapital-
konsolidierung

+

W�hrungsumrechnung ]

Tab. 2: Ausgew�hlte Konvergenzen und Divergenzen zwischen Konzern-
abschluss nach HGB und IFRS-Abschluss

Im Schrifttum wird erwartet, dass die Ann�herung von IFRS und HGB
auf der Normenebene in der praktischen Anwendung noch durch die
Auslegung der neuen unbestimmten Rechtsbegriffe im HGB in Anleh-
nung an die IFRS verst�rkt wird.3
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1.3 Verh�ltnis von externem und
unternehmenswertorientiertem Rechnungswesen

Der handelsrechtliche Jahresabschluss in der Fassung des BilMoG kommt
der Konzeption der als unternehmenswertorientiert geltenden Kennzahl
Economic Value Added (EVA) nach Stern/Stewart n�her als das bisherige
HGB. Dies l�sst sich anhand vereinfachter Berechnungsschemata f�r Net
Operating Profit After Tax (NoPAT) und Economic Book Value (EBV) –
die Berechnungskomponenten von EVA – illustrieren.4 Kenntnisse bez�g-
lich der Motivation von vorgeschlagenen Anpassungsschritten werden
vorausgesetzt:

( ) tensatzKapitalkos×EBV-NoPaT=EVA  bzw.  

EBV×Kapitalkostensatz) - 
EBV

NoPaT
( =EVA

 

Economic Book Value (EBV) Net Operating Profit after Tax
(NoPaT)

= Buchwert des Anlage-
vermçgens

= Ordentliches Betriebsergebnis

+ Buchwert des Umlauf-
vermçgens

+ Sonstige betriebliche Ertr�ge

– Nicht verzinsliche kurzfristige
Verbindlichkeiten

+ Erhçhung der sonstigen
R�ckstellungen

+ Wertberichtigung auf
Forderungen

+ Erhçhung der Wert-
berichtigung auf Forderungen

+ Differenz aus Vorrats-
bewertung nach Lifo- und
Fifo-Verfahren

+ Erhçhung der Differenz
zwischen Vorratsbewertung
nach Lifo- gegen�ber dem
Fifo-Verfahren

+ Kumulierte Abschreibungen
von derivativen GoF

+ Abschreibungen von derivati-
ven GoF

+ Kapitalisierte Miet- und
Leasingaufwendungen

+ Miet- und Leasingauf-
wendungen abzgl. Ab-
schreibungen auf Miet- und
Leasingobjekte
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Economic Book Value (EBV) Net Operating Profit after Tax
(NoPaT)

+ Kapitalisierte F+E-Auf-
wendungen

+ Kapitalisierte F+E-Auf-
wendungen abzgl. Ab-
schreibungen aktivierter
Betr�ge �ber 5 Jahre

+ Sonstige kapitalisierte
(marktwertbildende) Vorlauf-
kosten

+ Sonstige marktwertbildende
Vorlaufkosten abzgl.
Abschreibungen aktivierter
Betr�ge �ber 5 Jahre

– Anlagen im Bau +-
/-

Steuersenkung/-erhçhung aus
Anpassungen (Fiktion:
100 %ige Eigenfinanzierung)

– Marktg�ngige Wertpapiere +-
/-

Steuersenkung/-erhçhung aus
passiven und aktiven latenten
Steuern

Tab. 3: Berechnung von EBV und NoPaT

Vor dem Hintergrund des BilMoG kçnnen nun bestimmte Schritte in
einer solchen EVA-Schattenrechnung unterbleiben. Hierzu tragen drei
Umst�nde bei:

• explizite Vorschriften (wie Aktivierungspflicht des derivativen Ge-
sch�fts- oder Firmenwerts, Wegfall bestimmter Aufwandsr�ckstel-
lungen);

• Wahlrechte (wie Aktivierungswahlrecht f�r bestimmte selbst geschaf-
fene immaterielle Vermçgensgegenst�nde des Anlagevermçgens);

• Auslegung neuer Normen (wie Auslegung des erstmals kodifizierten
wirtschaftlichen Eigentums bei der Bilanzierung von Leasingverh�lt-
nissen – orientiert an IAS 17 mit der Maßgabe, dass mehr Fremd-
finanzierungsinstrumente bilanzwirksam erfasst werden).

Indem erfolgsneutrale – mit dem Eigenkapital zu verrechnende –
Neubewertungen im HGB eine seltene Ausnahme bilden (z. B. erfolgs-
neutrale Verrechnung des Ausgleichspostens aus der Umrechnung von
Abschl�ssen ausl�ndischer Tochterunternehmen im Rahmen der Kon-
zernrechnungslegung) kçnnen typische, aber vermeidbare Fehler bei auf
Wertbeitr�gen basierenden Unternehmensbewertungen bei einer HGB-
Fundierung nicht auftreten. Diese r�hren von Durchbrechungen des
Kongruenzprinzips (sog. dirty surplus) her.
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1.4 Verh�ltnis von wirtschaftlicher Lage und
Jahresabschlussbild

Zielsetzung des BilMoG war die Erhçhung der internationalen Akzep-
tanz der HGB-Bilanzierung – u. a. durch Entr�mpelung des HGB und
Abschaffung nicht mehr zeitgem�ßer Wahlrechte wie z. B.

• Aufwandsr�ckstellungen;

• Wahlrechte rund um die Steuersonderposten und -abschreibung;

• Aktivierung von Umsatzsteuer, Zçllen und Verbrauchsteuern als
Rechnungsabgrenzungsposten;

• Abschreibungen wegen k�nftiger Wertschwankungen von Vorr�ten;

• Abschreibungen bei vor�bergehender Wertminderung im abnutz-
baren Anlagevermçgen, sog. Willk�rabschreibung;

• Einbeziehung der Gemein- in die Herstellungskosten;

• Beschr�nkung auf Lifo- und Fifo-Verbrauchsfolgeverfahren;

• Abschaffung der Bilanzierungshilfe f�r Ingangsetzungs- und Erweite-
rungskosten.

Diese Maßnahmen tragen ebenso wie die Kodifizierung der Ansatzstetig-
keit, die Einbeziehungspflicht von Zweckgesellschaften und Streichung
von Wahlrechten bei Kapitalkonsolidierungs-/-�hnlichen Verfahren bei
Tochterunternehmen und Gemeinschaftsunternehmen zur bilanzana-
lytischen Klarheit des Bilanzbilds bei und verbessern den Gleichklang
von wirtschaftlicher Lage und Bilanzbild. Das Legen und Auflçsen stiller
Reserven wird so erschwert.

Zus�tzliche Angabepflichten sowie Ausweisvorschriften, z. B. betreffend
den Zinsaufwand aus Altersversorgungsverpflichtungen (im Zinsergeb-
nis) und die �bergangsmaßnahmen (Eigenkapital oder außerordentli-
ches Ergebnis), sind aus externer Perspektive hilfreich.

Verw�ssert wird diese positive Einsch�tzung durch die zahlreichen
(Beibehaltungs-)Wahlrechte im Rahmen der �bergangsvorschriften
(siehe Einf�hrung), deren zeitliche Wirkung (15 Jahre bei Pensions-
verpflichtungen) vermutlich die Geltung bestimmter Teile des BilMoG
�bertreffen wird. Gleichfalls unbefriedigend sind aus bilanzanalytischer
Perspektive die Wahlrechte bei Ansatz von Alt- und mittelbaren
Pensionszusagen sowie bei den Bewertungsmethoden f�r Altersversor-
gungsverpflichtungen, das Aktivierungswahlrecht von selbst geschaffe-
nen Immaterialg�tern des Anlagevermçgens sowie von aktiven latenten
Steuern (bis hin zum �berhang der aktiven �ber die passiven latenten
Steuern). Eine uneinheitliche Aus�bung von �bergangsvorschriften und
Wahlrechten – inklusive der zwei (Einzelabschluss) plus sechs (Konzern-
abschluss) Ausweiswahlrechte – sowie die Mçglichkeiten zur Gestaltung
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des �bergangs durch erstmalige/letztmalige Inanspruchnahme von
wegfallenden/modifizierten Regelungen schr�nken die Vergleichbarkeit
sowie die Aussagef�higkeit �ber einen l�ngeren Zeitraum ein.

Der mittelfristig zu erwartende Konsens in der Anwendung neuer
Normen (unbestimmter Rechtsbegriffe) sowie die mittelfristig zu erwar-
tende Begradigung der Auswirkungen uneinheitlicher �bergangsgestal-
tung tragen letztlich zu einem verbesserten Informationsgehalt und somit
zu einer hçheren Steuerungsrelevanz der handelsrechtlichen Rechnungs-
legung bei. Der damit verbundene relative Bedeutungsverlust des
internen Rechnungswesens verbessert die Mçglichkeiten einer Konver-
genz von internem und externem Rechnungswesen.

1.5 Schlussfolgerungen zur Konvergenz/Divergenz im
Rechnungswesengef�ge

Ausgehend von zwischenzeitlich vorherrschenden Konzeptionen beste-
hen Konvergenzbestrebungen

• innerhalb des externen Rechnungswesens im Rahmen der einzelgesell-
schaftlichen Rechnungslegung (Handels- und Steuerbilanz) sowie

• zwischen internem und externem Rechnungswesen, die an die konzern-
bezogene Rechnungslegung (Konzernabschluss nach HGB oder IFRS)
ankn�pfen.

Die weitgehend erfolgte Entflechtung von Handels- und Steuerbilanz in
Verbindung mit einer – nicht nur auf Wahlrechtsaus�bungen basieren-
den – Ann�herung der Handelsbilanz an die IFRS isoliert die Steuer-
bilanz und erweitert den Konvergenzkreis um die Handelsbilanz. Dies
impliziert u. a. bei erfolgter Steuerung auf Basis des Konzernabschlusses
(nach HGB oder IFRS), die Berechnung von Steuerungskennzahlen auf
Unternehmen auszuweiten, die nicht auf der Grundlage einer an die
Konzernbilanzrichtlinien angepassten vollst�ndigen Handelsbilanz und
GuV, sondern auf Basis eines sog. Reporting-Packages in den Konzern-
abschluss einbezogen werden.

Die verbesserten Mçglichkeiten einer Steuerungsrechnung auf Basis des
HGB schw�chen den Vorzug einer Internationalisierung der Rechnungs-
legung mit Blick auf das Konvergenzpotential ab. Zugleich ist fest-
zustellen, dass der Abstand zwischen HGB und IFRS abgenommen hat.
Folglich wird eine Umstellung vom HGB i. d. F. d. BilMoG auf die IFRS
einen geringeren Aufwand verursachen als zuvor. Dabei darf allerdings
die andere Bilanzierungsphilosophie bzw. das abweichende „GoB-Sys-
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tem“ der IFRS nicht untersch�tzt werden, das auch f�r den soeben
verabschiedeten Standard IFRS for SMEs (IFRS f�r KMU)5 gilt. In
welcher Form die IFRS for SMEs indes in der EU anwendbar sein
werden, ist bis dato nicht absehbar. Aufgrund des gerade verabschiedeten
BilMoG ist es dagegen wenig wahrscheinlich, dass der deutsche Gesetz-
geber die IFRS f�r KMU kurzfristig verpflichtend einf�hren wird.

1.6 Argumente pro und contra IFRS (trotz BilMoG)

1.6.1 Akzeptanz und Kapitalmarktzugang
F�r und wider eine IFRS-Bilanzierung lassen sich gewichtige Gr�nde
anf�hren (vgl. ohne Anspruch auf Vollst�ndigkeit Tab. 46): Als interna-
tional anerkanntes – und auf anglophonen Bilanzierungstraditionen
fußendes – Normensystem finden die Finanzberichte von IFRS-Anwen-
dern bei Gesch�ftspartnern außerhalb Deutschlands bzw. außerhalb der
Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union durchweg hçhere Akzeptanz als
HGB-Abschl�sse.

Pro IFRS Contra IFRS

• Fast global akzeptierte Normen

• Potenzial f�r Internationalisie-
rungsstrategien

• Eventuell bessere Rating-
Ergebnisse

• Durchschnittlich hçhere
Eigenkapitalquote

• Potenzial f�r Finanzierungs-
strategien

• Keine festen Gliederungs-
schemata

• Erhebliche Ermessens-
spielr�ume

• Fortschritte im internen
Rechnungswesen/Controlling

• Harmonisierungspotenzial
intern/extern

• …

• Erhebliche GuV-Volatilit�ten

• Problematische Eigenkapital-
definition

• Zu komplex f�r Generalisten

• Umfangreiche Offenlegungs-
erfordernisse

• Kein Nutzen f�r Handels- und
Steuerbilanz

• Zus�tzliche Abschlusselemente

• Entharmonisierung durch
unkontrollierbare Standard-
fortentwicklung

• …

Tab. 4: Argumentebilanz zur freiwilligen IFRS-Umstellung
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Zugleich werden die Zugangsmçglichkeiten zu internationalen Kapital-
m�rkten verbessert, wenngleich ggf. zus�tzliche Angaben zu machen
sind. Banken, deren Ratingsysteme auf IFRS ausgerichtet sind, stufen
IFRS-Bilanzierer grunds�tzlich besser ein als HGB-Anwender, zumal
IFRS-Bilanzierer im Durchschnitt �ber hçhere Eigenkapitalquoten ver-
f�gen. Dieses Argument d�rfte bei Kapitalgesellschaften durch das
BilMoG an Bedeutung verlieren und bei Nichtkapitalgesellschaften
angesichts der j�ngsten �nderungen der Eigenkapitaldefinition in IAS
32 k�nftig auch f�r Personenhandelsgesellschaften an Bedeutung gewin-
nen, die bis dato bei IFRS-Bilanzierung nur ein wirtschaftliches Eigen-
kapital (unter der �berschrift Fremdkapital) ausweisen konnten. Die
Abschw�chung des Eigenkapitalarguments ergibt sich daraus, dass auch
das durch BilMoG ge�nderte HGB tendenziell zu einem hçheren
Eigenkapitalausweis f�hren kann (vgl. Abb. 17).
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Abb. 1: Eigenkapitalwirkung einer Umstellung von HGB a. F. auf HGB n. F.

1.6.2 Gestaltungsfreiheiten und Erstellungsaufwand
Vor dem Hintergrund des nur mit großem Aufwand zu erstellenden
Anhangs und der zus�tzlichen Rechenwerke (der vollst�ndige Abschluss
eines IFRS-Anwenders besteht aus Bilanz, GuV, Eigenkapitalver�nde-
rungsrechnung (One Statement oder Two Statements Approach),
Kapitalflussrechnung und Anhang; bei Kapitalmarktorientierung muss
zus�tzlich eine Segmentberichterstattung in den Anhang aufgenommen
und die GuV um ein Ergebnis je Aktie verl�ngert werden) werden
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IFRS-Abschl�sse als informativer angesehen als HGB-Abschl�sse. Damit
einhergehen verbesserte Mçglichkeiten der Kreditaufnahme und der
Lockerung von Hausbankbeziehungen. Letzteres ermçglicht, in guten
Zeiten bessere Konditionen anderer Banken nutzen zu kçnnen –
allerdings um den Preis der latenten Gef�hrdung des bisherigen Haus-
bankenschutzes in schlechten Zeiten.

IFRS-Anwender haben grunds�tzlich erhebliche Freiheiten (z. B. auf-
grund fehlender Mindestgliederungsschemata f�r Bilanz und GuV)
sowie ausgepr�gte Ermessensspielr�ume (z. B. bei der Zuordnung von
derivativen Gesch�fts- oder Firmenwerten zu zahlungsmittelgenerieren-
den Einheiten). Andererseits sind die IFRS grunds�tzlich zu komplex f�r
Generalisten und erfordern teilweise das Know-how von auf einen
Standard oder Teilbereich hiervon spezialisierten Experten (z. B. IAS 32,
39, IFRS 7).

1.6.3 GuV-Risiken und notwendige Zusatzinformationen
IFRS-Anwender sind aufgrund der hçheren Akzeptanz einer Fair-Value-
Bilanzierung in st�rkerem Maße GuV-Risiken im Sinne grçßerer
Volatilit�ten von Ergebnissen bzw. Ergebniskomponenten ausgesetzt. Sie
m�ssen auch h�ufiger Bilanzierungsweisen aufgrund modifizierter Bilan-
zierungsnormen anpassen. Diese Tatsachen begrenzen das bestehende
Harmonisierungspotenzial der IFRS. Sollen Berechnungsvorschriften f�r
Steuerungskennzahlen f�r mindestens drei Jahre aus Akzeptanzgr�nden
vergleichbar festgeschrieben werden, ist die Anwendung des Prinzips
„single version of the truth“ im Sinne eines Verzichts auf �berleitungs-
rechnungen von IFRS-Werten problematisch. So kçnnen Kennzahlende-
finitionen nicht an ge�nderte Normen angepasst und einer fehlenden
Vergleichbarkeit (z. B. auch aufgrund von Einmaleffekten) nur im
Rahmen von Kennzahleninterpretationen begegnet werden.

Schließlich m�ssen auch einzelgesellschaftliche IFRS-Abschl�sse zus�tz-
lich zu Handels- und Steuerbilanz erstellt werden, wobei die bestehenden
Synergien begrenzt sind. Allerdings ergeben sich bei IFRS-Anwendern
Informationsbedarfe, die ohne Implementierung moderner Controlling-
Instrumente und Rechnungswesenmethoden nicht befriedigt werden
kçnnen. Beispiele bilden die Normen

• zur Aktivierung von Entwicklungskosten (IAS 38),

• zum Impairment-Test (IAS 36) sowie

• zur Teilgewinnrealisierung bei Fertigungsauftr�gen (IAS 11).

Solche Auswirkungen sind – wenngleich weniger ausgepr�gt – auch bei
einer Umstellung von bisherigem HGB auf das HGB i. d. F. d. BilMoG zu
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beobachten. Hierauf ist nun im Rahmen der Kennzeichnung von
ausgew�hlten Controlling-relevanten Einzelnormen einzugehen.

2 Implikationen ausgew�hlter Einzelnormen
Als Ergebnis eines Kompromisses zwischen relativer Vollst�ndigkeit und
Begrenzung von Redundanzen in diesem Sammelwerk werden nach-
folgend die potenziellen Auswirkungen aus der Perspektive der Einzel-
normen – prim�r nach Maßgabe der Paragrafen benannt, ohne die
Normen erschçpfend zu charakterisieren und zu interpretieren.8

Tabelle 5 gibt eine �bersicht �ber die anzusprechenden Neuregelungen
und deren Bedeutung f�r die Controller-Arbeit. Die Punkte werden
nachfolgend n�her erl�utert.

Regelung Potenzielle Controller-Relevanz

Wirtschaftliche
Zurechnung

Kriterien zur Abw�gung von Chancen und
Risiken, insbesondere bei Leasing

Derivativer Goodwill Nutzungsdauerbestimmung u. a. gem.

• Art und Bestandsdauer des Zielobjekts,

• Branchenbesonderheiten (auch unter
Ber�cksichtigung von Absatz- und
Beschaffungsm�rkten sowie wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und Wettbewerber-
reaktionen),

• Produktlebenszyklen,

• Laufzeit von Absatz- oder Beschaffungs-
vertr�gen,

• Verhalten wichtiger Mitarbeiter des erwor-
benen Unternehmens, die voraussichtliche
T�tigkeit von wichtigen Mitarbeitern

Planvermçgen Ermittlung von beizulegenden Zeitwerten,
Steuerung der Unternehmensgrçße,
veeinflussung von Personal- und Zinsaufwand

Selbst geschaffenes
immaterielles Anlage-
vermçgen

Abgrenzung der Forschungs- und Entwick-
lungsphasen; Einrichtung eines Projekt-
Controllings; Wahrung branchen�blicher
Relationen
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Regelung Potenzielle Controller-Relevanz

R�ckstellungen Informationsbereitstellung (Zinss�tze der
Bundesbank, Kostentrends; unterschiedliche
Bewertungen f�r Handels-, Steuer- und
IFRS-Bilanz)

Bewertungseinheiten Identifikation von Grundgesch�ften, Auswahl
von Sicherungsinstrumenten, Auswahl
ad�quater Effektivit�tstests, Datenbeschaffung
f�r Effektivit�tstests und die Einrichtung von
Dokumentations- und �berwachungssystemen

Herstellungskosten Anhebung der handelsrechtlichen Wertunter-
grenze mit potenziellen Auswirkungen auf die
Informationsbereitstellung bei eigenst�ndiger
Bilanzpolitik in Handels- und Steuerbilanz
sowie nicht steuerrechtlich zul�ssigen
Abschreibungsverfahren

Beizulegende
Zeitwerte

Standardisierte Marktpreisbereitstellung,
Methodendatenbanken zu Bewertungs-
modellen sowie deren Verbreitung

Fremdw�hrungs-
umrechnung

Einheitliche Bereitstellung von Devisenkas-
samittelkursen, ggf. volatilere Teilergebnisse

Schwellenwerte f�r
Buchf�hrungs- und
Abschlusspflicht

Abw�gung der Konsequenzen eines Verzichts
auf doppelte Buchf�hrung (z. B. Gespr�ch mit
der Hausbank)

Schwellenwerte f�r
Unternehmensgrçße

Anpassung des Rechnungslegungsprozesses
sowie der Systeme an den verminderten
Berichtsumfang

Latente Steuern Tools zur Erfassung latenter Steuern nach dem
bilanzorientierten temporary concept; Wert-
haltigkeitsberechnungen f�r Verlustvortr�ge;
Anpassung von IT-Systemen an ge�nderte
Ausweisvorschriften

Konsolidierung von
Zweckgesellschaften

Konkretisierung und Dokumentation
bestehender Chancen und Risiken; Identifi-
zierung von zu konsolidierenden Zweck-
gesellschaften (auch Altf�lle!)
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Regelung Potenzielle Controller-Relevanz

Kapitalkonsolidierung
nach der Neu-
bewertungsmethode

Methodenkompetenz in Bezug auf Zeitwert-
ermittlung; Bereitstellung von Bewertungs-
tools; Unterst�tzung bei Datenermittlung und
Identifikation des �bernommenen Mengen-
ger�sts

Rechnungslegungs-
und Unternehmens-
f�hrungsprozess

Reorganisation zur Wahrung der Einheit von
Bilanzierung und Erfassung von angabepflich-
tigen Sachverhalten; Analyse, evtl. Reorgani-
sation und Dokumentation in Bezug auf
Risiken im Rechnungslegungsprozess (in Zu-
sammenarbeit mit der internen Revision)

Verg�tungssysteme Beachtung gesetzlich kodifizierter und fehlen-
der Aussch�ttungssperren im Rahmen
variabler Verg�tungssysteme, um den Abfluss
stiller Reserven zu vermeiden

Tab. 5: Normen mit potenzieller Controller-Relevanz

2.1 Wirtschaftliche Zurechnung

Der Kaufmann hat die ihm wirtschaftlich zuzurechnenden Vermçgens-
gegenst�nde und Schulden in der Bilanz auszuweisen (§ 247 Abs. 1
Satz 2 HGB). Obgleich die bisherige Praxis der Leasingbilanzierung nach
den steuerlichen Erlassen nicht ge�ndert werden soll, erçffnet sich nun
die Mçglichkeit hierzu aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive. Bei
einer entsprechenden Anpassung interner Bilanzierungsrichtlinien
sollten Controller und Bilanzer gemeinsam nach Kriterien zur Opera-
tionalisierung von Chancen und Risiken, die mit der Nutzung eines
Leasingobjekts verbunden sind, suchen, sofern nicht prim�r eine
mçglichst weitgehende Nachbildung von IAS 17 angestrebt wird.

2.2 Derivativer Gesch�fts- oder Firmenwert

K�nftig muss ein derivativer Gesch�fts- oder Firmenwert im Einzel-
abschluss aktiviert und planm�ßig �ber seine individuell zu bestimmende
Nutzungsdauer abgeschrieben werden (§ 253 Abs. 3 HGB). �bersteigt
die Nutzungsdauer f�nf Jahre, ist eine Begr�ndung notwendig (§ 285
Nr. 13 HGB). Zudem sind k�nftig außerplanm�ßige Abschreibungen
beim derivativen Gesch�fts- oder Firmenwert irreversibel (Zuschrei-
bungsverbot; § 253 Abs. 5 HGB). Bei der Festlegung der Nutzungsdauer

BilMoG und Controller

55

Neuerungen
beim Leasing

Ansatz und
Abschreibung
werden Pflicht



sollten Bilanzer Controller-Input zu den in der Gesetzesbegr�ndung
benannten Kriterien einfordern.

2.3 Planvermçgen f�r Pensionsverpflichtungen

Insolvenzfeste, zur Tilgung von Pensionsverpflichtungen designierte
Vermçgensgegenst�nde (sog. Planvermçgen) sind zum beizulegenden
Zeitwert zu bewerten und mit Pensionsr�ckstellungen zu saldieren
(§ 247 Abs. 2 HGB). Gleichfalls sind Wert�nderungen des Planver-
mçgens mit Wert�nderungen der Pensionsr�ckstellungen zu saldieren.
Ein selten vorkommender Aktiv�berhang des Planvermçgens �ber die
Pensionsr�ckstellungen ist gesondert ausweispflichtig (§ 266 Abs. 2 E.
HGB) und aussch�ttungsgesperrt (§ 268 Abs. 8 HGB – unter Ber�ck-
sichtigung passiver latenter Steuern). Die Vorschrift erfordert metho-
dische Controlling-Unterst�tzung bei der Zeitwertermittlung und wirkt
auf die Bilanzsumme als ein Maß der Unternehmensgrçßenklasse
(§ 267 HGB) sowie auf die Aufwands- und Ertragsstruktur.

2.4 Selbst geschaffenes immaterielles Anlagevermçgen

Das Aktivierungswahlrecht f�r Entwicklungskosten soll grunds�tzlich
aus�bbar sein, sofern das Entstehen eines Vermçgensgegenstands �ber-
wiegend wahrscheinlich ist (§ 248 Abs. 2 HGB). Die Zugangsbewertung
erfolgt in Hçhe der Herstellungskosten in der Entwicklungsphase, in die
anders als nach IFRS auch nicht direkt zurechenbare Gemeinkosten
(§ 255 Abs. 2 S�tze 2 – 4 HGB) einzubeziehen sind. Bei Wahlrechtsaus-
�bung sind Kriterien zur Trennung von Forschungs- und Entwicklungs-
phase festzuschreiben und die Aufwendungen entsprechend zu kon-
tieren, um die Bewertung zu Herstellungskosten vornehmen und der
Angabepflicht von Forschungs- und Entwicklungskosten einer Periode
als Gesamtbetrag gen�gen zu kçnnen.9

2.5 R�ckstellungen

R�ckstellungen sind zum (k�nftigen) Erf�llungsbetrag zu bewerten und
bei ein Jahr �bersteigenden Restlaufzeiten abzuzinsen (§ 249 HGB, § 253
Abs. 1 HGB). Controller kçnnen die Bilanzer durch eine standardisierte
Informationsbereitstellung unterst�tzen. Bençtigt werden zum einen
die von der Bundesbank zu verçffentlichenden Zinss�tze und zum
anderen Informationen zu Kostentrends. Personalkosteninformationen
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(Gehaltstrends und Rententrends) sind zur Bewertung von Pensions-
r�ckstellungen erforderlich. Bei Sachleistungsverpflichtungen m�ssen
neben Gehaltstrends sonstige Kostenentwicklungen Eingang finden.

2.6 Pensionsr�ckstellungen

Bei der Abschlussplanung ist Folgendes zu bedenken: Unter Geltung des
BilMoG sind sowohl das Teilwertverfahren, auf dem die steuerliche
Bilanzierung beruht, als auch das Ansammlungsbarwertverfahren, auf
dem die IFRS-Bilanzierung beruht, handelsrechtlich zul�ssig. Allerdings
m�ssen Kostentrends (steuerrechtlich unzul�ssig) und die Bundesbank-
zinss�tze – evtl. unter Nutzung einer fiktiven Restlaufzeit von 15 Jahren
(unzul�ssig nach Steuerrecht und nach IFRS) – Ber�cksichtigung finden
und eine Saldierung mit zu Zeitwerten bewertetem Planvermçgen
(steuerrechtlich unzul�ssig) erfolgen, wobei ein potenzieller Aktiv�ber-
hang nur aussch�ttungsgesperrt, nicht aber in der Hçhe begrenzt ist
(Abweichung von den IFRS). Damit sind drei unterschiedliche Werte zu
bestimmen.10

2.7 Bewertungseinheiten

Das BilMoG kodifiziert erstmals ein Wahlrecht zur Bildung von
Bewertungseinheiten als Zusammenfassung von Vermçgensgegenst�n-
den, Schulden, schwebenden Gesch�ften oder mit hoher Wahrschein-
lichkeit erwarteten Transaktionen zum Ausgleich gegenl�ufiger Wert-
�nderungen oder Zahlungsstrçme aus dem Eintritt vergleichbarer
Risiken mit Finanzinstrumenten (§ 254 HGB), ohne die Bilanzierung
von Hedge Accounting zu regeln. Diese Aufgabe weist die Begr�ndung
zum Referentenentwurf vielmehr der Diskussion mit dem Abschluss-
pr�fer zu.11 Nicht pr�fungspflichtige Kapitalgesellschaften und Per-
sonenhandelsgesellschaften werden sich hingegen bei der Anwendung
der Vorschrift an der bisherigen steuerlichen Praxis oder den IFRS-
Regelungen sowie am Schrifttum orientieren m�ssen.

Allerdings ist der Kreis der potenziellen Grundgesch�fte weiter gezogen
als nach IFRS zul�ssig, weil er alle Warentermingesch�fte umfasst.
Controller-Know-how und -unterst�tzung kçnnten in Bezug auf die
Identifikation von Grundgesch�ften, Auswahl von Sicherungsinstru-
menten, Auswahl ad�quater Effektivit�tstests, Datenbeschaffung f�r
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Effektivit�tstests und die Einrichtung von Dokumentations- und �ber-
wachungssystemen notwendig werden.12

2.8 Herstellungskosten

Durch das BilMoG wird die Wertuntergrenze der Herstellungskosten auf
das steuerliche Niveau angehoben (§ 255 Abs. 2 HGB). F�r Unterneh-
men, die bis dato in Handels- und Steuerbilanz zur steuerrechtlichen
Wertuntergrenze bilanziert haben, �ndert sich auch vor dem Hinter-
grund der Entkopplung von Handels- und Steuerbilanz in Bezug auf die
Nutzung steuerrechtlicher subventioneller Abschreibungsmçglichkeiten
nichts. Voraussetzung: Steuerrechtliche Mehrabschreibungen wurden
bereits nach geltendem Recht als nicht angemessene Teile des durch die
Fertigung veranlassten Wertverzehrs des Anlagevermçgens nicht in die
Herstellungskosten einbezogen.

K�nftig kçnnte es bei anderen Unternehmen einerseits zu Vereinheitli-
chungen (Vereinfachungen), andererseits zu neuen Parallelrechnungen
kommen. Vereinfachungen entstehen, wenn weiterhin sowohl in der
Handels- als auch in der Steuerbilanz jeweils die (nun �bereinstimmen-
den) Mindestwertans�tze gew�hlt werden. Neue Parallelrechnungen
entstehen, wenn in Bezug auf die Herstellungskosten in Handels- und
Steuerbilanz eine eigenst�ndige Bilanzpolitik betrieben wird. Auch kann
handelsrechtlich eine f�r steuerliche Zwecke gew�hlte geometrisch-de-
gressive Abschreibung als steuerrechtliche Sonderabschreibung anzuse-
hen sein, die somit handelsrechtlich unzul�ssig ist.13

2.9 Beizulegende Zeitwerte

Bestimmte Normen schreiben die Bewertung von Bilanzposten zum
beizulegenden Zeitwert vor, der nicht zwangsl�ufig dem unver�ndert in
anderen F�llen geforderten niedrigeren beizulegenden Wert (§ 253
Abs. 4 HGB) entspricht. Anwendungsf�lle bilden z. B. das Planver-
mçgen, Handelsbest�nde an Finanzinstrumenten bei Kreditinstituten
und das Hedge Accounting. Im Idealfall handelt es sich um den
Marktwert auf einem aktiven Markt. Ersatzweise sind anerkannte
Bewertungsmethoden zu nutzen. Fehlen solche, tritt an die Stelle der
Bilanzierung zu beizulegenden Zeitwerten die Bilanzierung zu fort-
gef�hrten Anschaffungswerten. Controller-Input und -Know-how kçnn-
ten hier in Bezug auf die Marktpreisbereitstellung, die Methoden-

Grundlagen & Konzepte

58

12 Siehe dazu den Beitrag „Bilanzierung von Finanzinstrumenten n�hert sich den IFRS“.
13 Vgl. IDW RH HFA 1.015 und ausf�hrlich den Beitrag „Zentrale �nderungen der

Rechnungslegung nach dem neuen HGB“.

Jetzt mit
Gemeinkosten



kompetenz und die Datenermittlung bei Bewertungsmethoden sowie
die Dokumentation anerkannter Bewertungsmethoden bençtigt wer-
den.

2.10 Fremdw�hrungsumrechnung

Das BilMoG kodifiziert erstmals die Methode der Umrechnung von auf
fremde W�hrung lautenden Posten. Anders als bisher �blich, sind
k�nftig keine abweichenden Kurse mehr f�r Passiva und Aktiva heran-
zuziehen, sondern es ist einheitlich auf den Devisenkassamittelkurs
abzustellen (§ 256 a HGB). Zudem wird kodifiziert, dass kurzfristige
Fremdw�hrungsposten – unter Negierung des Realisationsprinzips –
stichtagsbezogen umzurechnen sind. Das Controlling hat also k�nftig
andere (weniger) Informationen bereitzustellen. Zudem kann es bei
Unternehmen, die bisher auch bei kurzfristigen Fremdw�hrungsposten
das Realisationsprinzip beachtet haben, zu grçßeren Volatilit�ten in
Bezug auf die GuV – im Rahmen der sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen und sonstigen betrieblichen Ertr�ge – kommen.

2.11 Schwellenwerte f�r Abschlusspflicht und
Unternehmensgrçße

Die Neuregelungen kçnnen bewirken, dass die handelsrechtliche Buch-
f�hrungspflicht entf�llt oder es – auch dank der neuen Ausnahmen von
dem Verrechnungsverbot (z. B. Planvermçgen, aktive latente Steuern) –
zu einem Wechsel in eine niedrigere Unternehmensgrçßenklasse kommt.
Hieraus kçnnte sich f�r Controller die Notwendigkeit ergeben, f�r die
Anpassung von Buchungssystemen und Konfigurationen von Rech-
nungswesen-Software Sorge zu tragen. Bei Wegfall der Buchf�hrungs-
und Abschlusspflicht sollte die Entscheidung �ber einen Verzicht erst
nach einem Gespr�ch mit der Hausbank getroffen werden. Wenn eine
Kapitalgesellschaft eine niedrigere Unternehmensgrçßenklasse erreicht,
sind hiermit Erleichterungen verbunden. Dies gilt insbesondere f�r
kleine Kapitalgesellschaften (z. B. Wegfall der gesetzlichen Pr�fungs-
pflicht, keine Beachtung der Spezialregelungen zu latenten Steuern gem.
§ 274 a HGB; Wegfall von Angabepflichten; Mçglichkeit zur Zusam-
menfassung von Posten in Bilanz und GuV). Hieraus ergeben sich
regelm�ßig Notwendigkeiten zur Anpassung des Rechnungslegungspro-
zesses und der IT-Systeme.14
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2.12 Ver�ndertes Bilanzgliederungsschema

Durch die �nderungen im Bilanzgliederungsschema werden Anpassun-
gen der IT-Systeme nicht nur dann notwendig, wenn das Wahlrecht zur
Aktivierung selbst geschaffener Vermçgensgegenst�nde des Anlagever-
mçgens genutzt und ein entsprechender Sonderausweis erforderlich wird
(§ 266 HGB). Anpassungsnotwendigkeiten kçnnen sich u. a. auch aus
Neuerungen zu

• ausstehenden Einlagen auf das gezeichnete Kapital (offene Saldierung
auf der Passivseite),

• eigenen Anteilen (offene Saldierung auf der Passivseite) oder

• Planvermçgen (Saldierung oder Sonderausweis eines Aktiv�berhangs)

ergeben. Zudem m�ssen Kapitalgesellschaften etwaige latente Steuern
gesondert als letzte Posten der Aktiv- bzw. Passivseite ausweisen (s. u.).

2.13 Latente Steuern

Das Konzept der latenten Steuern wird f�r mittelgroße und große
Kapitalgesellschaften sowie f�r den Konzernabschluss ge�ndert (bilanz-
orientiertes temporary concept statt bisherigem GuV-orientiertem
timing concept, § 274 HGB, § 306 HGB). Kleine Kapitalgesellschaften
und Personenhandelsgesellschaften m�ssen k�nftig passive latente Steu-
ern weiterhin nur dann erfassen, wenn diese – wie bisher auch – zu
R�ckstellungstatbest�nden i. S. v. § 249 Abs. 1 HGB f�hren. Hierbei
d�rfte es bei Personenhandelsgesellschaften weiterhin zul�ssig sein, den
Ausweis als R�ckstellung beizubehalten, w�hrend mittelgroße und große
Kapitalgesellschaften die detaillierten Gliederungsvorschriften nach
§ 266 HGB zu beachten haben. Ungeachtet der erheblichen Wahlrechte
werden andere Unternehmen ihre Systeme auf die Ermittelbarkeit und
Dokumentierbarkeit von latenten Steuern umfassend anpassen m�ssen.

Controller-Unterst�tzung kçnnte zudem in Bezug auf das Vorhalten
von k�nftigen Steuers�tzen (sofern bekannt) und in Bezug auf Wert-
haltigkeitspr�fungen bei bestehenden Verlustvortr�gen zweckm�ßig
sein. Im letzteren Fall muss das mit den Verlustvortr�gen verrechenbare
k�nftige steuerliche Einkommen n�herungsweise �ber Sch�tzungen
(maximal f�nf Jahre) ermittelt werden. Bei der Bilanzierung nach § 274
HGB ist das Diskontierungsverbot zu beachten. Demgegen�ber d�rfen
Unternehmen, die § 274 HGB nicht anwenden, aber gem�ß den
allgemeinen Bewertungsvorschriften langfristige R�ckstellungen f�r
latente Steuern mit dem entsprechenden Bundesbankzins abzinsen.15
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2.14 Einbeziehungspflicht von Zweckgesellschaften

Die Pr�fung auf Vorliegen einer Verpflichtung zur Konzernabschlusser-
stellung stellt k�nftig nur noch auf das Control-Konzept („Macht zur
Beherrschung“) ab (§ 290 HGB). Das Konzept der ausge�bten ein-
heitlichen Leitung wird gestrichen. Außerdem muss eine Kapitalbe-
teiligung nicht mehr bestehen. Beherrschender Einfluss liegt demnach
bei Zweckgesellschaften vor, wenn ein Unternehmen „bei wirtschaftli-
cher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unter-
nehmens tr�gt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau
definierten Ziels des Mutterunternehmens dient“ (§ 290 Abs. 2 Nr. 4
HGB). Andere eine Konsolidierungspflicht auslçsende Sachverhalte
betreffen

• Stimmrechtsmehrheiten,

• Bestellungs- und Abberufungsrechte sowie

• andere Machtmittel (Beherrschungsvertrag oder Satzung).

Bei der Anwendung dieser Vorschriften ist zu beachten, dass § 290
Abs. 2 Nr. 4 HGB als lex specialis den anderen Tatbestandsmerkmalen
vorgeht. Anderenfalls k�me es zu einer Mehrfachkonsolidierung von
Zweckgesellschaften.16Controller-Input ist hier bei der Konkretisierung
und Dokumentation der bestehenden Chancen und Risiken erforder-
lich.

2.15 Kapitalkonsolidierung nach der Neubewertungsmethode

Indem Unternehmenszusammenschl�sse unter Geltung des BilMoG
allein nach der Neubewertungsmethode abgebildet werden d�rfen
(Wegfall von Buchwert- und Interessenzusammenf�hrungs- bzw. Poo-
ling-of-Interest-Methode), muss das erworbene Reinvermçgen von
Tochterunternehmen k�nftig vollst�ndig neu bewertet werden (§ 301
HGB). Controller kçnnen die obligatorische Zeitwertermittlung durch
Bereitstellung ad�quater Bewertungsmethoden und Bewertungstools
unterst�tzen und bei der Datenermittlung helfen, sofern keine externen
Bewerter herangezogen werden sollen. Hilfreich kçnnen auch – in
Anlehnung an IFRS 3 entwickelte – Checklisten zur Identifikation
�bernommener Vermçgenswerte und Schulden sein, die beim erworbe-
nen Unternehmen nicht bilanzierungspflichtig oder bilanzierungsf�hig
waren.
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2.16 Rechnungslegungs- und Unternehmensf�hrungsprozess

Der St�rkung der Informationsfunktion im HGB i. d. F. d. BilMoG
geschuldet, wird der Umfang des Anhangs zunehmen. Die zus�tzlichen
Angabepflichten machen eine Reorganisation des Prozesses der Rech-
nungslegung unvermeidlich. Die handelsrechtliche Praxis, wonach die
Ermittlung von Werten f�r die Bilanz und GuV getrennt von der
Anhangerstellung durchgef�hrt werden konnte, sollte �berdacht und
nach dem Vorbild der IFRS modifiziert werden. Dadurch kçnnen die
negativen Erfahrungen erstmaliger IFRS-Anwender, die weiterhin nach
Erstellung von Bilanz und GuV die Pflichtinformationen f�r den Anhang
ermittelt haben, vermieden werden. Hier kam es wegen zeitlicher
Verzçgerungen bei der Abschlusserstellung zu zeitlichen Verzçgerungen
bei der Abschlusspr�fung.

Zu den k�nftigen Angabepflichten durch das BilMoG z�hlen die
Beschreibung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und
des Risikomanagementsystems (§§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 5 HGB), die
Erkl�rung der Unternehmensf�hrung (kapitalmarktorientierte Aktienge-
sellschaften) zum Corporate Governance Kodex, zu Unternehmens-
kodizes, zur Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat (§ 289 a HGB).
Obgleich es sich bei den Angabepflichten zum rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystem um reine
Berichterstattungspflichten und nicht um Errichtungsvorschriften han-
delt, wird es zweckm�ßig sein, diesen Prozess sorgf�ltig zu analysieren,
um ihn zu dokumentieren und auf Risiken zu pr�fen, sowie hier�ber
positiv (keine Fehlanzeige) berichten zu kçnnen. Hierbei werden die
Bilanzer f�r eine Unterst�tzung durch die Interne Revision und das
Controlling dankbar sein.

2.17 Verg�tungssysteme und Aussch�ttungssperren

Das BilMoG will den Spagat zwischen Informations- und Aussch�ttungs-
funktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses gerade auch durch
Errichtung von Aussch�ttungssperren (unter Ber�cksichtigung von
passiven latenten Steuern) meistern, die auch f�r Ergebnisabf�hrungs-
vertr�ge G�ltigkeit entfalten. Beispiele bilden die Entwicklungskosten, der
Aktiv�berhang von latenten Steuern sowie die �berdeckung von
Pensionsverpflichtungen (§ 268 Abs. 5 HGB). Im Schrifttum wird – mit
guten Gr�nden – nicht nur vorgeschlagen, dieses Instrument auch auf
andere Gesch�ftsvorf�lle zu �bertragen, sondern gleichfalls f�r variable
Verg�tungssysteme zu nutzen. So weisen M�ller/Krimpmann auf die
Problematik der „Aufdeckung stiller Reserven im Zusammenhang mit
�bertragungsvorg�ngen zwischen verbundenen Unternehmen außerhalb
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der gewçhnlichen Gesch�ftst�tigkeit sowie aus Umwandlungen nach dem
Umwandlungsgesetz, soweit verbundene Unternehmen beteiligt sind“
hin17 und fordern den Gesetzgeber zum Handeln auf. Kempe/Zimmer-
mann richten sich demgegen�ber an die Verantwortlichen in der Praxis
mit der Empfehlung die „Aussch�ttungssperre in die erfolgsabh�ngigen
Kennzahlen f�r Gesch�ftsleiterverg�tungen einbeziehen“18. F�r die Con-
troller-Arbeit bedeutet dies also die Beachtung gesetzlich kodifizierter
Aussch�ttungssperren im Rahmen variabler Verg�tungssysteme und
fehlender Aussch�ttungssperren, um den Abfluss stiller Reserven zu
vermeiden.

3 Fazit: Das Zusammenspiel zwischen Bilanzern und
Controllern �ndert sich

Das neue deutsche Bilanzrecht ver�ndert das Gef�ge im Rechnungswesen.
Durch die lange �berf�llige Entkopplung der Handelsbilanz von der
Steuerbilanz driften zwar Handelsbilanz und Steuerbilanz noch weiter
auseinander, als sie zu Zeiten der „Einheitsbilanz“ schon waren; die
Divergenz von Handels- und Steuerbilanz nimmt also tendenziell zu. Als
Konsequenz wird jedoch die Informationsfunktion der Handelsbilanz
gest�rkt; das HGB i. d. F. d. BilMoG weist eine hohe Konvergenz in
Richtung IFRS auf, ohne jedoch alle Regelungen der IFRS zu kopieren.
Gerade hieran wird die Zielsetzung des deutschen Gesetzgebers deutlich,
eine Alternative zu den IFRS f�r KMU, die gerade vom IASB ver-
abschiedet wurden, zu schaffen.

Vor diesem Hintergrund ver�ndern sich der bilanzpolitische Instru-
mentenkasten und auch das Zusammenspiel von Bilanzern und Control-
lern. Im Detail sind neue Tools, zus�tzliche Daten und Erhebungs-,
Dokumentations- und �berwachungssysteme notwendig. Kurz: Der
gesamte Rechnungslegungsprozess muss �berpr�ft und an das neue
Bilanzrecht angepasst werden.

Hinsichtlich der Konsolidierung ist das neue Konzept der „Macht zur
Beherrschung“ zu beachten und die Auswirkungen auf die Konsolidie-
rung von Zweckgesellschaften (auch f�r Altf�lle) zu �berpr�fen.

Aber nicht nur rechnungslegungsbezogene Regelungen werden ge�ndert.
Das BilMoG hat auch EU-Vorgaben zur Corporate Governance auf-
gegriffen und u. a. in das HGB, AktG und GmbHG eingef�gt. Auch
hierzu ergeben sich neue Anforderungen an das Interne Kontrollsystem
und an das Risikomanagementsystem.
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